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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes 

A) Problem 

Durch das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes und des Bay-
erischen Abfallwirtschaftsgesetzes vom 5. April 2006 (GVBl. S. 178) ist mit Wirkung 
vom 1. Januar 2006 der Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayerisches Bodenschutz-
gesetz – BayBodSchG (vom 23. Februar 1999, GVBl. S. 36; zuletzt geändert durch § 1 
Abs. 152 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98)) als staatliches Sonderver-
mögen eingerichtet worden. Der Fonds wird durch Beiträge des Freistaates Bayern und 
der kreisangehörigen Gemeinden paritätisch finanziert. 

Entsprechend der Geltungsdauer des Art. 13a BayBodSchG sind die Beitragszahlun-
gen zum Fonds bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Eine Weiterführung des Unter-
stützungsfonds über den 31. Dezember 2020 hinaus, die von den kreisangehörigen 
Gemeinden gefordert wird, ist fachlich dringend notwendig.  

 

B) Lösung 

Dieses Gesetz sieht die Verlängerung des Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bay-
BodSchG um weitere fünf Jahre vor.  

Die Beiträge des Freistaates Bayern und der kreisangehörigen Gemeinden werden ge-
genüber der Laufzeit 2016 – 2020 abgesenkt und zwar von bisher je 5 Mio. € auf jeweils 
1 Mio. € pro Jahr. Dieses geschieht durch eine Änderung der Verordnung über den 
Unterstützungsfonds nach Art. 13a des Bayerischen Bodenschutzgesetzes (UStützV). 
Zur Anpassung der jährlichen Beiträge ist es ausreichend, § 1 Abs. 1 UStützV zu än-
dern, in dem die konkrete Beitragshöhe festgelegt ist. Eine Änderung des Art. 13a Bay-
BodSchG selbst ist nicht erforderlich, da nach dessen Wortlaut die Beiträge nur „in der 
Regel“ je 5 Mio. € betragen.  

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

a) Staat 

Dem Freistaat Bayern entstehen für seinen Gesamtbeitrag an dem Unterstützungs-
fonds durch die Verlängerung Kosten in Höhe von 5 Mio. Euro. 

b) Kommunen 

Dieses Gesetz begründet keine neuen kostenwirksamen Aufgaben oder Standards 
für die kreisangehörigen Gemeinden. Durch die Verlängerung entstehen den kreis-
angehörigen Gemeinden für ihren Gesamtbeitrag an dem Unterstützungsfonds 
ebenfalls Kosten in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro. Die Beitragsreduzierung führt 
im Vergleich zur vorherigen Laufzeit des Fonds zu einer Entlastung der Kommunen. 
Gleichzeitig wird jedoch der kommunalen Mitverantwortung nach wie vor Rechnung 
getragen. Diese Kosten werden in zumutbarer Weise auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt.  
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c) Wirtschaft, Bürger 

Das Gesetz belastet die Wirtschaft und die Bürger nicht mit Kosten. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes 

 

§ 1 

Das Bayerische Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 (GVBl. 
S. 36, BayRS 2129-4-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 152 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 15 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2025“ ersetzt. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 30. Dezember 2020 in Kraft. 

 

 

 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Zur Verlängerung des Unterstützungsfonds 

Die Verlängerung des Unterstützungsfonds ist erforderlich, um die betroffenen Gemein-
den auch weiterhin vor einer Überforderung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit auf-
grund etwaiger hoher Kosten einer Altlastensanierung zu schützen. 

Durch dieses Gesetz wird die Laufzeit des Unterstützungsfonds für die Erkundung und 
Sanierung stillgelegter gemeindeeigener Hausmülldeponien um weitere fünf Jahre bis 
zum 31. Dezember 2025 verlängert, wobei die Voraussetzungen und Bedingungen für 
die Zuschussgewährung gleichbleiben. Die Finanzierungsmodalitäten bleiben insofern 
unverändert, als auch künftig der Unterstützungsfonds paritätisch durch Beiträge des 
Freistaates Bayern und der kreisangehörigen Gemeinden finanziert wird.  

Die Höhe der Beiträge wird von jeweils 5 Mio. € pro Jahr auf je 1 Mio. € pro Jahr redu-
ziert. Dies geschieht parallel zu dieser Gesetzesänderung durch eine Änderung von § 1 
Abs. 1 der „Verordnung über den Unterstützungsfonds nach Art. 13a des Bayerischen 
Bodenschutzgesetzes (UStützV)“.  

Durch die grundsätzliche Beibehaltung der Finanzierungsmodalitäten bei gleichzeitiger 
Beitragsreduzierung werden die Gemeinden deutlich entlastet, gleichzeitig aber der 
kommunalen Mitverantwortung nach wie vor Rechnung getragen. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die Verpflichtung der kreisangehörigen Gemeinden, weiterhin Fondsbeiträge bis zum 
31. Dezember 2025 zu bezahlen, bedarf einer gesetzlichen Ermächtigung. 

Der Gesetzentwurf unterliegt nicht der Paragraphenbremse, da es sich um die konse-
quente Fortsetzung bereits erfolgter politischer Willensbildung handelt. Die Geltungs-
dauer eines bewährten Instruments wird lediglich verlängert (Nr. 3.7 der Ministerrats-
vorlage vom 12.12.2013). Der Unterstützungsfonds ist ein Beitrag zum politischen Ziel 
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der Staatsregierung, die Kommunen bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Erstmals in 
das Bayerische Bodenschutzgesetz aufgenommen wurde der Unterstützungsfonds 
durch Gesetz vom 5. April 2006 (BayGVBl. S. 178) mit Wirkung vom 1. Januar 2006. 
Bereits damals gab es Forderungen von Städtetag und Gemeindetag nach einer Ver-
längerung über die 5-jährige Laufzeit hinaus sowie Äußerungen des damaligen Minis-
terpräsidenten Dr. Stoiber, wonach der Fonds nach Ablauf der Befristung „mit Sicherheit 
weitergeführt“ werde. Auch der damalige Staatsminister Dr. Schnappauf versicherte, 
„dass der Freistaat die Kommunen bei der Erkundung und Sanierung ihrer Hausmüll-
deponien nicht allein lasse“. Im Jahr 2009 befasste sich der Ausschuss für Umwelt und 
Gesundheit des Landtags mit der (damaligen) „Halbzeitbilanz“ des Unterstützungs-
fonds, wobei alle Fraktionen seine Bedeutung als wichtiges Finanzierungsinstrument 
hervorgehoben und sich für eine Verlängerung ausgesprochen haben. Der Unterstüt-
zungsfonds ist ein wichtiger Beitrag zum politischen Ziel der Staatsregierung, die Kom-
munen bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Von den betroffenen Gemeinden wird der 
Unterstützungsfonds nach wie vor gut angenommen und geschätzt. Auch der Bayeri-
sche Gemeindetag und der Bayerische Städtetag haben sich erneut für eine weitere 
Verlängerung des Unterstützungsfonds ausgesprochen. 

Dementsprechend wurde durch Art. 17 des Haushaltsgesetzes 2011/12 vom 14. Ap-
ril 2011 (GVBl. S. 150) und durch Art. 14 des Haushaltsgesetzes 2015/16 vom 17. De-
zember 2014 (GVBl. S. 511) die Laufzeit des Unterstützungsfonds um jeweils weitere 
fünf Jahre bis Ende 2020 verlängert. 

An der fachlichen Notwendigkeit und dem politischen Willen zur Fortführung des Unter-
stützungsfonds hat sich seither nichts geändert. 

Der Landesausschuss des Bayerischen Gemeindetages hat sich in seiner Sitzung am 
11.12.2019 für eine Verlängerung um weitere fünf Jahre bei gleichzeitiger Beitragsre-
duzierung ausgesprochen. 

Der Ausschuss der kreisangehörigen Verbandsmitglieder des Bayerischen Städtetags 
hat sich ebenfalls damit einverstanden erklärt. 

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1  

Der neue Art. 15 BayBodSchG verlängert die Laufzeit des Unterstützungsfonds um wei-
tere fünf Jahre. 

Zu § 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  

Um ein reibungsloses Weiterlaufen des Unterstützungsfonds zu gewährleisten, sollte 
die entsprechende Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes spätestens am 
30. Dezember 2020 in Kraft treten. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes (Drs. 18/9919) 

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss.Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss 

für Umwelt und Verbraucherschutz als federführendem Ausschuss zu überweisen. Be­

steht damit Einverständnis? – Ich sehe keine Gegenstimmen. Damit ist das so be­

schlossen.

Protokollauszug
55. Plenum, 08.10.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=9919
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung  

Drs. 18/9919 

zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Benno Zierer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Eric Beißwenger, Josef Zellmeier, Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU 

Drs. 18/11319 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Bo-
denschutzgesetzes 
(Drs. 18/9919) 

 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Volker Bauer 
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Ingo Hahn 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurde der Änderungsantrag Drs. 18/11319 eingereicht. 
 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 35. Sitzung am 
29. Oktober 2020 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf in 
seiner 75. Sitzung am 11. November 2020 mitberaten und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 18/11319 in seiner 42. Sit-
zung am 26. November 2020 endberaten. 
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Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 2 die Angabe „30. Dezember 
2020“ durch die Angabe „16. Dezember 2020“ ersetzt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/11319 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des end-
beratenden Ausschusses seine Erledigung gefunden. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/9919, 18/11553 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 (GVBl. 
S. 36, BayRS 2129-4-1-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 152 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 15 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2025“ ersetzt. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes (Drs. 18/9919) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Benno Zierer u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER),

Eric Beißwenger, Josef Zellmeier, Tanja Schorer-Dremel u. a. (CSU)

(Drs. 18/11319) 

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 18/9919 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-

schusses für Umwelt und Verbraucherschutz auf der Drucksache 18/11553 sowie der 

Änderungsantrag der Fraktion FREIE WÄHLER und von Abgeordneten der CSU-Frak-

tion auf Drucksache 18/11319 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Umwelt 

und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf beraten und einstimmig Zustimmung 

empfohlen. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 

und Integration empfiehlt ebenfalls einstimmig die Zustimmung zum Gesetzentwurf mit 

der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des Inkrafttretens die Angabe "30. Dezember 

2020" durch die Angabe "16. Dezember 2020" ersetzt wird. Im Einzelnen verweise ich 

auf die Drucksache 18/11553. Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Änderung zustim-

men will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜNEN, 

SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP, AfD und der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Ge-

genstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Keine. Damit ist das so beschlossen.

Protokollauszug
63. Plenum, 02.12.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=9919
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=11319


Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind alle Frak-

tionen einschließlich des Abgeordneten Plenk (fraktionslos). Ich bitte, wieder Platz zu 

nehmen und die Gegenstimmen in gleicher Weise anzuzeigen. – Ich sehe keine. Wer 

enthält sich? – Auch niemand. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag der Fraktion FREIE WÄHLER und von Abgeordneten der CSU-Frak-

tion auf Drucksache 18/11319 seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt 

davon Kenntnis.

Protokollauszug
63. Plenum, 02.12.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 2
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2210-2-1-WK

Gesetz 
zur Errichtung der 

Technischen Universität Nürnberg 
(TU Nürnberg-Gesetz – TNG)

vom 9. Dezember 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1

Technische Universität Nürnberg

1Die Technische Universität Nürnberg (Universität) 
wird als staatliche Hochschule des Freistaates Bayern 
mit Promotions- und Habilitationsrecht errichtet. 2Die Uni-
versität kann sich einen englischen Zweitnamen geben.

Art. 2

Aufbauphase

(1) 1Die Universität befindet sich zunächst in einer
Aufbauphase. 2Während der Aufbauphase finden die für 
die staatlichen Hochschulen geltenden Bestimmungen 
des Bayerischen Hochschulgesetzes und des Bayeri-
schen Hochschulpersonalgesetzes auf sie Anwendung, 
sofern nicht durch oder aufgrund dieses Gesetzes etwas 
anderes bestimmt wird. 3Das Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst (Staatsministerium) wird ermächtigt, 
für die Dauer der Aufbauphase von diesen Bestimmun-
gen durch Rechtsverordnung abzuweichen, sofern dies 
dem Aufbau der neuen Universität dient. 

(2) 1Die Aufbauphase endet unter Würdigung eines
ausreichenden Stands des Aufbauprozesses und eines 
gesicherten Übergangs in einen Regelbetrieb der Hoch-
schule nach den Bestimmungen des bayerischen Hoch-
schulrechts mit Bestandskraft der entsprechenden Fest-
stellung durch das Staatsministerium, frühestens aber am 
31. Dezember 2025. 2Rechtzeitig vor Ende der Aufbau-
phase haben das Staatsministerium und die Universität
alle nötigen Schritte zu unternehmen, um mit Ende der
Aufbauphase den Regelbetrieb nach den Bestimmungen
des bayerischen Hochschulrechts sicherzustellen. 3Mit
Ende der Aufbauphase gelten für die Universität umfas-
send die für die staatlichen Hochschulen allgemein gel-
tenden Bestimmungen und endet die Geltung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage
erlassenen Rechtsverordnungen und Satzungen.

Art. 3

Organe in der Aufbauphase

(1) Organe der Universität in der Aufbauphase
sind das Gründungspräsidium und die Gründungskom
mission.

(2) 1Dem Gründungspräsidium gehören an:

1. der Gründungspräsident als Vorsitzender,

2. vier Gründungsvizepräsidenten,

3. der Kanzler.

2Das Gründungspräsidium nimmt seine Arbeit auf, sobald 
der Gründungspräsident bestellt und der Kanzler ernannt 
ist. 3Das Gründungspräsidium nimmt die Aufgaben der 
Hochschulleitung nach dem bayerischen Hochschulrecht 
wahr, solange und soweit durch oder aufgrund dieses 
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 4Bis zu dem in 
Satz  2 genannten Zeitpunkt werden die Aufgaben des 
Gründungspräsidiums vom Staatsministerium wahrge-
nommen. 5Das Gründungspräsidium entscheidet mit der 
Mehrheit seiner Stimmen. 6Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(3) 1Der Gründungskommission gehören an:

1. der Gründungspräsident als Vorsitzender,

2. der Kanzler,

3. die Gründungsvizepräsidenten,

4. die Gründungs-Chairs der Departments,

5. die Frauenbeauftragte der Universität,

6. ein Vertreter der Studierenden mit Stimmrecht, ein
Vertreter der Studierenden mit beratender Stimme,

7. ein Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter mit
Stimmrecht, ein Vertreter der wissenschaftlichen
Mitarbeiter mit beratender Stimme,

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 30/2020 639

8.	 ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiter,

9.	 vier externe Mitglieder insbesondere aus der regio-
nalen sowie internationalen Wissenschaft und Wirt-
schaft, davon zwei Frauen und zwei Männer.

2Die Gründungskommission nimmt ihre Arbeit auf, sobald 
die in Satz 1 Nr. 1, 2 sowie 5 bis 8 genannten Mitglieder 
und je zwei der in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Mitglieder 
vorhanden sind. 3Die Gründungskommission nimmt die 
Aufgaben der Erweiterten Hochschulleitung, des Senats 
und des Hochschulrats nach dem bayerischen Hoch-
schulrecht wahr, solange und soweit nicht durch oder auf-
grund dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 4Bis 
zu dem in Satz 2 genannten Zeitpunkt werden die Auf-
gaben der Gründungskommission durch das Gründungs-
präsidium wahrgenommen. 5Die Gründungskommission 
entscheidet mit der Mehrheit ihrer Stimmen. 6Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) 1Die in Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 genannten externen 
Mitglieder werden mindestens viermal im Jahr durch den 
Vorsitzenden zu den Sitzungen eingeladen und über den 
Stand des Aufbauprozesses unterrichtet. 2Vor oder wäh-
rend dieser Sitzungen geben die externen Mitglieder eine 
Stellungnahme zum Stand des Aufbauprozesses oder ih-
nen vorgelegten Einzelfragen ab. 3Sie werden von den in 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 8 genannten stimmberechtigten 
Mitgliedern der Gründungskommission vorgeschlagen 
und durch den Staatsminister für die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. 4Eine einmalige Wiederbestellung ist mög-
lich. 5Die in Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 genannten externen Mit-
glieder haben beratende Stimme. 

(5) Eine Entscheidung über

1.	 Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für 
die Forschung und die Förderung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Nachwuchses und die Erfül-
lung des Gleichstellungsauftrags,

2.	 Forschungsschwerpunkte und Anträge auf Einrich-
tung von Sonderforschungsbereichen und Graduier-
tenkollegs sowie entsprechenden Einrichtungen,

3.	 Vorschläge für die Einrichtung, Änderung und Aufhe-
bung von Studiengängen durch die zentrale Einrich-
tung (Art. 4 Abs. 2),

4.	 Stellungnahmen zu Berufungsvorschlägen und

5.	 Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren 

kann die Gründungskommission nur treffen, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 zustimmt.

(6) 1Frühestens mit Ablauf des 31. Dezember 2023 
kann die Gründungskommission durch Satzung im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium eine Organisati-
onsstruktur für die Universität beschließen, die von der 
durch oder auf Grund dieses Gesetzes geschaffenen 
abweichen kann. 2Die Satzung kann erst beschlossen 
werden, wenn mindestens drei Gründungs-Chairs und 
alle sonstigen Mitglieder der Gründungskommission ord-
nungsgemäß bestellt sind. 3Jedes stimmberechtigte Mit-
glied der Gründungskommission kann ein Sondervotum 
abgeben, das dem Staatsministerium zur Würdigung vor-
zulegen ist.

(7) Das Nähere bestimmt das Staatsministerium 
durch Rechtsverordnung, insbesondere zur Bestellung, 
Amtszeit und Aufgaben der Organe und ihrer Mitglieder.

Art. 4

Forschung und Lehre der  
Universität in der Aufbauphase

(1) 1Die Universität wird in Departments gegliedert. 
2Sie nehmen für ihr jeweiliges Fachgebiet die Aufgaben 
der Universität mit Blick auf die Forschung wahr und sind 
insoweit Fakultäten im Sinne der für die staatlichen Hoch-
schulen allgemein geltenden Bestimmungen. 

(2) Die Lehre an der Universität wird von einer zen-
tralen Einrichtung organisiert, die das Ausbildungs- und 
Studienangebot entwickelt, fortschreibt und die Studien-
gänge verantwortet. 

(3) An der Universität werden überwiegend englisch-
sprachige Studiengänge angeboten.

(4) Das Nähere bestimmt das Staatsministerium 
durch Rechtsverordnung.

Art. 5

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 treten Art. 2 Abs. 1 Satz 3, Art. 3 
Abs. 7 und Art. 4 Abs. 4 am 16. Dezember 2020 in Kraft. 

München, den 9. Dezember 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2129-4-1-U

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen  
Bodenschutzgesetzes

vom 9. Dezember 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) 
vom 23. Februar 1999 (GVBl. S. 36, BayRS 2129-4-1-U),  
das zuletzt durch §  1 Abs.  152 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	 Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2.	 In Art. 15 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe 
„2025“ ersetzt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft. 

München, den 9. Dezember 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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86-8-A/G

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

vom 26. November 2020

Auf Grund des § 45a Abs. 3, des § 45b Abs. 4 Satz 2, 
des § 45c Abs. 7 Satz 5 und des § 45d Satz 17 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB  XI) vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1014), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2220) geändert worden 
ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze  
(AVSG) vom 2.  Dezember 2008 (GVBl. S.  912, 982, 
BayRS  86-8-A/G), die zuletzt durch Verordnung vom 
31.  März 2020 (BayMBl. Nr.  161) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 Es werden ersetzt:

a)	 in §  5 Abs.  1 Nr.  1, 4, 6, 11, 15 und 19, §  5d 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 Satz 2, § 15 Abs. 3 
Satzteil vor Nr. 1 jeweils das Wort „Sätze“ durch 
das Wort „Satz“ und

b)	 in § 8 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3, § 15 Abs. 1 
Satz 2, § 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 jeweils die 
Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“.

2.	 § 82 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr.  4 werden die Wörter „das Mindest-
lohngesetz“ durch die Wörter „der für die je-
weilige Tätigkeit maßgebliche Mindestlohn“ 
ersetzt.

bb)	 Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5.	 bei Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag, die eine einzelfallbezogene Un
terstützung der Pflegebedürftigen mit 
ehrenamtlich Helfenden vorsehen, der 
Kostensatz für eine Helferstunde nicht 
höher ist als der für die jeweilige Tä-
tigkeit maßgebliche Mindestlohn zu-
züglich eines 50 %igen Aufschlags für 
Fixkosten,“.

cc)	 Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6.

b)	 In Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b wird das Wort 
„Förderjahr“ durch das Wort „Jahr“ ersetzt.

c)	 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Die zuständige Behörde nach §  80 übermit-
telt dem Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege, den Pflegekassen und dem Verband der 
Privaten Krankenversicherung e.V. regelmäßig 
aktuelle Listen der anerkannten Angebote zur 
Unterstützung im Alltag.“

d)	 Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) 1Einzelpersonen können nur in beson-
ders gelagerten Fällen Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag erbringen. 2Solche Einzelperso-
nen können insbesondere folgende sein:

1.	 Ehrenamtlich tätige Einzelpersonen im Rah-
men der stundenweisen Entlastung und Un-
terstützung von Personen mit Pflegebedarf 
und ihrer Angehörigen, wenn sie die folgen-
den Voraussetzungen erfüllen:

a)	 Die Einzelperson ist eine natürliche 
Person ab dem 16. Lebensjahr.

b)	 Sie ist mit den Personen mit Pflegebe-
darf weder bis zum zweiten Grad ver-
wandt oder verschwägert noch lebt sie 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft.

c)	 Die Einzelperson ist nachweislich ziel-
gruppen- und tätigkeitsgerecht qualifi-
ziert oder hat mindestens die erforder-
liche Basisschulung absolviert.

d)	 Sie verfügt über einen ausreichenden 
Versicherungsschutz.

e)	 Die Aufwandsentschädigung liegt deut
lich unter dem für die jeweilige Tätigkeit 
maßgeblichen Mindestlohn und über-
steigt nicht offenbar die Aufwendungen 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 30/2020642

der Einzelperson für ihr ehrenamtliches 
Engagement.

f)	 Es werden nicht mehr als drei Perso-
nen mit Pflegebedarf pro Monat unter-
stützt.

g)	 Die Einzelperson ist in dem Regie-
rungsbezirk, in dem die Unterstützung 
geleistet wird, registriert; mit dieser 
Registrierung gilt das Angebot zur Un-
terstützung im Alltag als anerkannt; die 
Registrierungslisten werden regelmä-
ßig den Pflegekassen und dem Ver-
band der Privaten Krankenversiche-
rung e.V. übermittelt.

2.	 Einzelpersonen im Rahmen einer selbst-
ständigen Tätigkeit, wenn

a)	 es sich um haushaltsnahe Dienst-
leistungen oder Alltagsbegleitungen  
handelt,

b)	 die Einzelperson eine geeignete Fach-
kraft ist und

c)	 eine Anerkennung entsprechend Abs. 1  
Satz 1 Nr. 1, 2, 3, 4 und 6 vorliegt.“

3.	 § 85 Abs. 4 wird aufgehoben.

4.	 § 92 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des 
Freistaates Bayern, die durch freiwillige Zuwen-
dungen der Kommunen erhöht werden kann.“

b)	 Folgender Satz 4 wird angefügt:

„4Der Freistaat Bayern trägt 25  %, die soziale 
und private Pflegeversicherung 75 % der jeweils 
festzusetzenden Einzelförderung.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 31.  Dezember 2020 in 
Kraft. 

München, den 26. November 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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86-8-A/G

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

vom 1. Dezember 2020

Auf Grund 

–– des § 94 Abs.  4 Satz  3 und des §  118 Abs.  2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB  IX) vom 
23.  Dezember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das zuletzt 
durch Art.  3 Abs.  6 des Gesetzes vom 9.  Oktober 
2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist und 

–– des § 81 Abs. 5 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB  XII) vom 27.  Dezember 2003 (BGBl.  I 
S. 3022), das zuletzt durch Art. 3 Abs. 7 des Geset-
zes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert 
worden ist, 

verordnet die Bayerische Staatsregierung: 

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgeset-
ze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 982, 
BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch Verordnung vom 
31.  März 2020 (BayMBl. Nr.  161) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 In § 41d Abs. 1 wird die Angabe „LAGH“ durch die 
Wörter „Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE 
von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihrer Angehörigen in Bayern e. V. 
(LAGH)“ ersetzt.

2.	 Dem Teil 7 werden die folgenden Abschnitte 3 und 4 
angefügt:

„Abschnitt 3

Arbeitsgemeinschaft

§ 41f 

Arbeitsgemeinschaft zur  
Förderung und Weiterentwicklung der  

Strukturen der Eingliederungshilfe

(1) 1In die Arbeitsgemeinschaft nach § 94 Abs. 4 
Satz 1 SGB IX können folgende Institutionen jeweils 

bis zu acht Vertreter entsenden: 

1.	 das Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pflege,

2.	 die Träger der Eingliederungshilfe, 

3.	 die Leistungserbringer und 

4.	 die Interessensvertretungen der Menschen mit 
Behinderung.

2Leistungserbringer im Sinn des Satzes 1 Nr. 3 sind 
die Verbände der freigemeinnützigen Anbieter und 
der privat-gewerblichen Anbieter. 3Für die Vertreter 
nach Satz  1 wird jeweils mindestens ein Stellver-
treter bestimmt. 4Scheidet ein Vertreter oder Stell-
vertreter aus, ist unverzüglich ein Nachfolger zu 
bestimmen.

(2) 1Die Vertreter und Stellvertreter sind ehren-
amtlich tätig. 2Der Vorsitz obliegt dem Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Zustimmung des Staatsminis-
teriums für Familie, Arbeit und Soziales bedarf. 

Abschnitt 4

Instrument zur Bedarfsermittlung

§ 41g

Arbeitsgruppe

(1) 1Für die Bestimmung und stetige Weiterent-
wicklung des Instruments zur Bedarfsermittlung nach 
§ 118 SGB  IX wird eine Arbeitsgruppe gebildet. 2In 
diese Arbeitsgruppe werden folgende Mitglieder ent-
sandt:

1.	 das vorsitzende Mitglied vom Bayerischen Be-
zirketag,
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2.	 je eines von den Trägern der Eingliederungshilfe,

3.	 acht von den Leistungserbringern; hierzu zählen 
die freigemeinnützigen, die privat-gewerblichen 
und die kommunalen Leistungserbringer,

4.	 zwei von den Regierungen,

5.	 eines von der Geschäftsstelle des Beauftragten 
für die Belange von Menschen mit Behinderung 
in Bayern,

6.	 fünf von den Betroffenen- und Angehörigenver
bänden der Menschen mit Behinderung in Bayern.

3Es wird entsprechend Satz 2 jeweils mindestens ein 
Stellvertreter bestimmt. 4Scheidet ein Mitglied oder 
Stellvertreter aus, ist unverzüglich ein Nachfolger zu 
entsenden. 5Die Mitglieder und Stellvertreter sind eh-
renamtlich tätig.

(2) 1Die Arbeitsgruppe kann Unterarbeitsgruppen 
bilden und in diese Vertreter weiterer Organisationen 
als Mitglied berufen. 2Weitere Organisationen sollen 
beteiligt werden, wenn ihre Mitwirkung auf Grund ih-
rer besonderen Sachkunde erforderlich ist.

(3) Die Arbeitsgruppe gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 

§ 41h

Aufgaben

(1) 1Die Arbeitsgruppe hat neben der Bestim-
mung und Weiterentwicklung des Instruments zur 
Bedarfsermittlung auch dessen Anwendung zu be-
gleiten. 2Für einen einheitlichen Vollzug des Instru-
ments zur Bedarfsermittlung hat die Arbeitsgruppe 
Orientierungshilfen zu erstellen. 3Dabei hat sich das 
von der Arbeitsgruppe erarbeitete Instrument zur Be-
darfsermittlung an folgenden Kriterien zu orientieren:

1.	 Möglichkeit der Ermittlung der Bedarfe und Res-
sourcen von Erwachsenen und von Kindern und 
Jugendlichen,

2.	 Orientierung an den individuellen Ressourcen 
und am individuellen Bedarf des Menschen mit 
Behinderung und nicht an Leistungserbringern 
oder Leistungsorten,

3.	 Orientierung an der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit,

4.	 Abbildung, inwiefern durch Selbsthilfe oder das 
soziale Umfeld des Menschen mit Behinderung 
bei der jeweiligen Beeinträchtigung Unterstüt-
zung und Abhilfe geschaffen werden kann oder 
welche Art der Leistung notwendig ist, um die Be-
einträchtigung zu beseitigen oder abzumildern,

5.	 Vornahme einer Gewichtung der Beeinträchti-
gung der Aktivität und Teilhabe,

6.	 Einschätzung des Umfangs des Bedarfs zur Be-
seitigung oder Abmilderung der Beeinträchtigung, 

7.	 Orientierung an den Instrumenten zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfs nach §  13 SGB  IX 
und den bezüglich dieser Instrumente verein-
barten gemeinsamen Empfehlungen nach § 26 
SGB IX.

(2) 1Die Arbeitsgruppe hat die Bestimmung und 
Weiterentwicklung des Instruments zur Bedarfser-
mittlung in einem transparenten Verfahren vorzuneh-
men. 2Dies umfasst:

1.	 Die Arbeitsgruppe berichtet der Arbeitsgemein-
schaft nach § 41f und dem Landesbehinderten-
rat jährlich über ihre Arbeit. 

2.	 Der Öffentlichkeit ist das durch die Arbeitsgruppe 
erarbeitete Instrument zur Bedarfsermittlung so-
wie eine nähere Erläuterung dazu in verständli-
cher Form zugänglich zu machen; entsprechen-
des gilt für die wesentlichen Informationen, die 
die Entwicklung des Instruments zur Bedarfs
ermittlung betreffen.“

3.	 Teil 9 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift des Abschnitts 1 wird gestrichen.

b)	 Abschnitt 2 wird aufgehoben.

c)	 Die Überschrift des Abschnitts 3 wird gestrichen.

4.	 § 100 wird wie folgt gefasst:

„§ 100

Schiedsstelle nach § 81 SGB XII

1Es besteht eine Schiedsstelle nach §  81 
SGB XII. 2Für sie gelten die §§ 41a bis 41d mit fol-
genden Maßgaben entsprechend:

1.	 Die LAGH ist abweichend von § 41d Abs. 1 keine 
beteiligte Organisation.
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2.	 An die Stelle der Träger der Eingliederungshilfe 
treten die überörtlichen Träger der Sozialhilfe.“

5.	 § 101 wird aufgehoben.

§ 2

Die Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft.

München, den 1. Dezember 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2210-8-2-1-1-WK

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 10. November 2020

Auf Grund des Art. 7 Abs. 3 Nr. 2 des Bayerischen 
Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) vom 9.  Mai 
2007 (GVBl. S.  320, BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt 
durch §§ 1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 23. Dezember  
2019 (GVBl. S.  737) geändert worden ist, verordnet 
das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst:

§ 1

Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 
10. Februar 2020 (GVBl. S. 87, BayRS 2210-8-2-1-1-WK),  
die durch Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl. S. 399) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 26 Satz 2 Nr. 5 werden nach dem Wort „der“ die 
Wörter „Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
berechtigung und“ eingefügt. 

2.	 In der Überschrift des § 29 werden nach dem Wort 
„nach“ die Wörter „der Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung und“ eingefügt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

München, den 10. November 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister
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2038-3-2-20-G

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt Gesundheitsdienst

vom 17. November 2020

Auf Grund des Art.  67 Satz  1 des Leistungslauf-
bahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Gesetz vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 368) geändert worden ist, verord-
net das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Finanzen und für Heimat und mit Zustim-
mung des Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt 
Gesundheitsdienst (FachV-GesD) vom 25.  Juli 2003 
(GVBl. S. 530, BayRS 2038-3-2-20-G), die zuletzt durch 
§  1 Nr.  108 der Verordnung vom 22.  Juli 2014 (GVBl. 
S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Nr. 4 wird das Komma am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

b)	 In Abs. 2 werden die Wörter „Die oberste Dienst-
behörde“ durch die Wörter „Das Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege (Staatsministeri-
um)“ ersetzt.

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird nach dem Wort „erfolgt“ das Wort 
„grundsätzlich“ eingefügt.

b)	 In Satz 2 wird das Wort „zwölf“ durch die Angabe 
„15“ ersetzt.

3.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

bb)	 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2.	 sechs Monate in der unmittelbaren Pa-
tientenversorgung im stationären oder 
ambulanten Bereich, davon mindestens  

drei Monate an einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder bei einem sozialpsy-
chiatrischen Dienst.“

b)	 Abs. 2 wird Abs. 1 Satz 2.

c)	 Abs. 3 wird Abs. 2 und nach der Angabe „Abs. 1“ 
wird die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

d)	 Folgender Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Eine Beschäftigung im Umfang von min-
destens 50 % einer Vollzeitstelle wird in vollem 
Umfang berücksichtigt.“

4.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Durchführung des Lehrgangs,  
Themengebiete“.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „auf 
folgenden Gebieten (Lehrfächer)“ durch 
die Wörter „in folgenden Themengebieten“  
ersetzt.

bb)	 Die Nrn. 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

„1.	 Epidemiologie, Gesundheitsberichter-
stattung, Gesundheitsplanung, Gesund- 
heitsförderung und Prävention, schul- 
und jugendärztliche Aufgaben des Öffen- 
tlichen Gesundheitsdienstes (Modul 1),

2.	 Recht und Verwaltung, Organisation 
und Einrichtungen des Öffentlichen 
Gesundheitswesens (Modul 2),

3.	 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 
Hygiene, Wasserhygiene (Modul 3),

4.	 umweltbezogener Gesundheitsschutz, 
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Umweltmedizin, medizinische Begut-
achtungen im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst, Sozialmedizin, sozialpsy-
chiatrische Aufgaben (Modul 4)“.

cc)	 Die Nrn. 5 und 6 werden aufgehoben.

c)	 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Die Module sind innerhalb von höchs-
tens 24 Monaten zu besuchen. 2In Einzelfällen 
kann das Staatsministerium Ausnahmen hiervon 
vorsehen.“

5.	 § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

b)	 Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
kann das LGL in Einzelfällen Ausnahmen zu-
lassen.“

6.	 In § 7 Satz 1 werden die Wörter „für Gesundheit und 
Pflege (Staatsministerium)“ gestrichen.

7.	 Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:

„§ 8

Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. 

(2) Der schriftliche Teil besteht aus vier Klausu-
ren über die jeweils absolvierten Module.

(3) Die mündliche Prüfung findet nach Abschluss 
der schriftlichen Klausuren statt.“

8.	 Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Das LGL lässt Teilnehmer zu den schrift-
lichen Prüfungen zu, die regelmäßig an den der 
Prüfung unmittelbar vorangehenden Modulen 
teilgenommen haben. 2§ 16 bleibt unberührt.“

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

c)	 Abs. 3 wird Abs. 2.

9.	 Der bisherige § 9 wird § 10 und wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Qualifika-
tion für das“ durch die Wörter „Befähigung zum“ 
ersetzt.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden die Wörter „auf die Dauer 
von“ durch das Wort „für“ und das Wort „Jah-
ren“ durch das Wort „Jahre“ ersetzt.

bb)	 In Satz 2 Nr. 3 werden die Wörter „mit der“ 
durch das Wort „durch“ ersetzt und die Wörter 
„durch das Staatsministerium“ gestrichen.

10.	 Die Überschrift des Abschnitts III wird wie folgt  
gefasst:

„III. Prüfungsteile“.

11.	 Der bisherige § 10 wird aufgehoben.

12.	 § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11

Schriftlicher Prüfungsteil

1Die Klausuren erstrecken sich auf die Themen-
gebiete des jeweils unmittelbar vorausgegangenen 
Moduls. 2Auf die Module 1 und 3 entfallen je 150 Mi-
nuten Prüfungszeit, auf die Module 2 und 4 entfallen 
je 75 Minuten Prüfungszeit. 3Die Gesamtnote des 
schriftlichen Prüfungsteils ergibt sich aus der Summe 
der Einzelnoten der Klausuren in den Modulen 2 und 4 
sowie der zweifach gewichteten Einzelnoten der Klau-
suren in den Modulen 1 und 3, geteilt durch sechs.“

13.	 § 12 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12

Mündlicher Prüfungsteil“.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Für jedes Modul wird eine Einzelnote von 
dem Prüfer vergeben, der das Modul prüft.“

bb)	 In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort 
„vier“ ersetzt.

14.	 § 13 wird wie folgt geändert:
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a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus 
der Gesamtnote des schriftlichen Prüfungsteils 
und der Gesamtnote des mündlichen Prü-
fungsteils, geteilt durch zwei.“

b)	 Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„4Maßgeblich für die Festsetzung der Platzziffer 
sind die Teilnehmer, die sich der letzten Gesamt-
prüfungsleistung im selben Prüfungszeitraum 
unterziehen.“ 

15.	 § 14 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2.	 im schriftlichen Prüfungsteil mindestens zweimal 
eine schlechtere Einzelnote als „ausreichend“ 
vergeben wurde.‘

16.	 § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Bekanntgabe des  
Prüfungsergebnisses

Prüfungsteilnehmer, welche die Prüfung bestan-
den haben, erhalten

1.	 ein Zeugnis mit der Gesamtprüfungsnote sowie 
der entsprechenden Notenbezeichnung,

2.	 eine Bescheinigung mit den Noten der Klausu-
ren sowie der Gesamtnote des mündlichen Prü-
fungsteils,

3.	 eine Bescheinigung mit der erreichten Platzzif-
fer, der Gesamtzahl der Teilnehmer und der Zahl 
der Teilnehmer, welche die Prüfung bestanden 
haben.“

17.	 § 16 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift des § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16

Nachholung und Wiederholung der Prüfung“.

b)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden die Wörter „an der Prüfung 
oder an Prüfungsabschnitten in unmittel-
barem Anschluss am Lehrgang“ durch die 
Wörter „an einer Klausur, der mündlichen 
Prüfung oder einem Wiederholungstermin“ 
ersetzt.

bb)	 In Satz  2 werden die Wörter „diesem Zeit-
punkt“ durch die Wörter „Wegfall des Hinder-
nisses“ ersetzt.

c)	 In Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „wiederholte“ ge-
strichen und nach dem Wort „Zulassung“ werden 
die Wörter „zur Wiederholungsprüfung“ eingefügt.

18.	 § 17 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 17

Inkrafttreten“.

b)	 Die Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

c)	 Abs. 4 wird Abs. 2 und wie folgt gefasst:

„(2) 1Abweichend von §  8 Abs.  1 kann zur 
Prüfung zugelassen werden, wer am Lehrgang 
nach den bisher geltenden Vorschriften regelmä-
ßig teilgenommen hat, an der Prüfungsablegung 
aber aus objektiven Gründen gehindert war. 
2§ 16 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

München, den 17. November 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege

Melanie H u m l , Staatsministerin
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2236-9-5-K

Verordnung 
zur Änderung der 

Berufsqualifikationsfeststellungsverordnung  
Übersetzer und Dolmetscher

vom 19. November 2020

Auf Grund des Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Dol-
metschergesetzes (DolmG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 300-12-1-J) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 289 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus:

§ 1

Die Berufsqualifikationsfeststellungsverordnung Über-
setzer und Dolmetscher (BQFVÜDolm) vom 3. März 2008 
(GVBl. S.  76, BayRS 2236-9-5-K), die zuletzt durch §  1 
Abs. 245 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In der Überschrift wird das Wort „Gebärdensprach-
dolmetscher“ durch die Wörter „Dolmetscher für 
Deutsche Gebärdensprache“ ersetzt.

2.	 In § 1 werden das Wort „Gebärdensprachdolmetscher“ 
durch die Wörter „Dolmetscher für Deutsche Gebär-
densprache“ und die Wörter „Bayerischen Gesetzes 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit auslän-
discher Berufsqualifikationen (Bayerisches Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz – BayBQFG) vom 
24. Juli 2013 (GVBl S. 439, BayRS 800-21-2-A) in der 
jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „Bay-
erischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes  
(BayBQFG)“ ersetzt.

3.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz  1 werden jeweils das Wort „Gebärden-
sprachdolmetscher“ durch die Wörter „Dolmet-
scher für Deutsche Gebärdensprache“ und das 
Wort „Gebärdensprachdolmetschers“ durch die 
Wörter „Dolmetschers für Deutsche Gebärden-
sprache“ ersetzt.

b)	 In Satz 3 wird das Wort „Gebärdensprachdolmet-
scher“ durch die Wörter „Dolmetscher für Deut-
sche Gebärdensprache“ ersetzt.

c)	 Folgender Satz 4 wird angefügt:

„4Von den Unterlagen nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 3 
bis 5 BayBQFG sind Übersetzungen in deut-
scher Sprache von einem in der Bundesrepublik 
Deutschland öffentlich bestellten und allgemein 
beeidigten Übersetzer vorzulegen.“

4.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Gebärden-
sprachdolmetscher“ durch die Wörter „Dolmet-
scher für Deutsche Gebärdensprache“ ersetzt.

b)	 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst.  a werden jeweils die Angabe 
„bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt und die 
Wörter „des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7.  September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen  
(ABl L 255 S. 22, ber. 2007 L 271 S. 18, 2008 
L 93 S. 28, 2009 L 33 S. 49) in der jeweils 
geltenden Fassung“ gestrichen.

bb)	 In Buchst. b wird das Wort „Gebärdensprach-
dolmetscher“ durch die Wörter „Dolmetscher 
für Deutsche Gebärdensprache“ ersetzt.

c)	 In Nr.  2 wird das Wort „Gebärdensprachdol-
metschers“ durch die Wörter „Dolmetschers für 
Deutsche Gebärdensprache“ ersetzt.

5.	 § 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „in den 
jeweils geltenden Fassungen“ gestrichen.

bb)	 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1.	 die Fachakademieordnung (FakO),“.

cc)	 In Nr.  2 werden die Angabe „bzw.“ jeweils 
durch das Wort „oder“ ersetzt und die Wörter  
„vom 7.  Mai 2001 (GVBl S.  255, BayRS 
2236-9-3-K)“ gestrichen.
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dd)	 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3.	 für Dolmetscher für Deutsche Gebär-
densprache die Prüfungsordnung für 
Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher (GDPO).“

b)	 In Abs.  3 Satz  4 wird die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

6.	 § 7 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „bzw.“ jeweils 
durch das Wort „oder“ und das Wort „Gebärden-
sprachdolmetschers“ jeweils durch die Wörter 
„Dolmetschers für Deutsche Gebärdensprache“ 
ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„Dem Antrag sind folgende Unterlagen bei-
zufügen:“.

bb)	 Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Die Unterlagen nach Satz  2 Nr.  1 und 2 
sind dem Staatsministerium in Form von Ko-
pien oder elektronisch zu übermitteln.“

c)	 In Abs. 4 wird die Angabe „bzw.“ durch das Wort 

„oder“ ersetzt.

d)	 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  1 wird die Angabe „bzw.“ jeweils 
durch das Wort „oder“ und die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 

e)	 In den Abs.  6 und 8 wird jeweils die Angabe 
„bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

7.	 In § 8 wird das Wort „Gebärdensprachdolmetscher“ 
durch die Wörter „Dolmetscher für Deutsche Gebär-
densprache“ und die Angabe „bzw.“ durch die Wörter 
„oder für“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

München, den 19. November 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister
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2013-4-1-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Kurtax-Verordnung

vom 21. November 2020

Auf Grund des Art.  24 Abs.  3 Satz  1 des Kosten
gesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS  
2013-1-1-F), das zuletzt durch §  2 des Gesetzes vom 
19. März 2020 (GVBl. S. 153) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat:

§ 1

Anlage 2 der Kurtax-Verordnung (KurtaxV) vom 
2. September 2013 (GVBl. S. 582, BayRS 2013-4-1-F), 
die zuletzt durch Verordnung vom 18. Juni 2020 (GVBl. 
S. 322) geändert worden ist, erhält die aus dem Anhang 
zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

München, den 21. November 2020

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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Anhang (zu § 1)

Anlage 2
(zu § 5)

Höhe der Kurtaxe (einschließlich Umsatzsteuer) 
in den bayerischen Staatsbädern

Nr. Staatsbad EURO
1.
1.1
1.2
1.3

Bad Reichenhall:
Normalsatz
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

3,30
2,80
1,65

2.
2.1
2.2
2.3

Bad Steben:
Normalsatz
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

3,00
2,50
1,50

3.
3.1
3.2
3.3

Bad Kissingen:
Normalsatz
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

3,60
3,10
1,80

4.
4.1
4.2
4.3

Bad Brückenau:
Normalsatz
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

2,90
2,40
1,45

5
5.1
5.2
5.3

Bad Bocklet:
Normalsatz
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1
Gäste gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3

2,40
1,90
1,20
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300-3-1-J

Verordnung 
zur Änderung der 

Gerichtlichen Zuständigkeitsverordnung Justiz

vom 24. November 2020

Auf Grund des § 22c Abs. 1 Satz 1 und 3, des § 58  
Abs. 1 Satz 1, des § 71 Abs. 4 Satz 1, des § 74c Abs. 3 
Satz  1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S.  1077), das zuletzt durch Art.  4 des Gesetzes vom 
16.  Oktober 2020 (BGBl.  I S.  2187) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 3 Nr.  14 und § 13 der Delega-
tionsverordnung (DelV) vom 28.  Januar 2014 (GVBl. 
S.  22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch Verordnung 
vom 13.  Januar 2020 (GVBl. S.  11) geändert worden 
ist, sowie auf Grund des §  92 Abs.  1 Satz  1, und des 
§ 171 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 (BGBl.  I S. 1750, 3245), das 
zuletzt durch Art.  2 Abs.  8 des Gesetzes vom 25.  Juni 
2020 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit §  3 Nr.  43 und §  13 der Delegationsverord-
nung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS  
103-2-V), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Januar 
2020 (GVBl. S.  11) geändert worden ist, verordnet das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz:

§ 1

Die Gerichtliche Zuständigkeitsverordnung Justiz (GZ-
VJu) vom 11. Juni 2012 (GVBl. S. 295, BayRS 300-3-1-J),  
die zuletzt durch Verordnung vom 5. August 2020 (GVBl. 
S. 513) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 3 Abs. 3 wird die Angabe „Nr. 12 bis 14“ durch die 
Angabe „Nr. 12, 14“ ersetzt.

2.	 In § 19 Satzteil vor Nr. 1, § 29 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 
und § 30 Abs. 1 Satzteil vor Nr.  1 wird jeweils das 
Wort „Sätze“ durch das Wort „Satz“ ersetzt.

3.	 § 33 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Entscheidung über die sofortige Be-
schwerde gegen Entscheidungen der Vergabekammer  
(§ 171 Abs.  1 und 2 GWB) sowie die Entscheidung 
über Rechtssachen, für die nach § 57 Abs. 2 Satz 2, 
§ 63 Abs. 4, §§ 83, 85 und 86 GWB die Oberlandesge-
richte zuständig sind, werden dem Obersten Landes-
gericht übertragen.“

4.	 § 33 Abs. 4 wird aufgehoben.

5.	 In § 54 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4, § 55 Satzteil vor 
Nr. 1 und § 56 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird jeweils die 
Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

München, den 24. November 2020

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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1100-3-I

Änderung der  
Geschäftsordnung für den  

Bayerischen Landtag

vom 24. November 2020

In der Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag (BayLTGeschO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Bekanntmachung vom 20. April 2020 (GVBl. 
S. 223) geändert worden ist, wird anstelle des außer Kraft 
getretenen § 193a folgender § 193a neu eingefügt:

„§ 193a

Besondere Anwendung der  
Geschäftsordnung aufgrund der  

fortdauernden Beeinträchtigung durch  
COVID-19

(1) 1Alle Ausschüsse tagen in Abweichung zu der 
gemäß §  25 Abs.  1 bestimmten Mitgliederzahl in einer 
Besetzung von insgesamt 11 Mitgliedern, wobei eine 
Repräsentation entsprechend dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen nach Sainte-Laguë/Schepers sichergestellt 
sein muss. 2Die Rechte der Mitglieder des Landtags aus 
§ 136 Abs. 1 Satz 2 bleiben unberührt.

(2) 1Mitglieder des Landtags, die

1.	 auf der Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ein hohes Risiko für einen schweren 
Verlauf der COVID-19-Krankheit haben (Hochrisiko-
personen),

2.	 mit einer solchen Hochrisikoperson in einem gemein-
samen Haushalt leben oder

3.	 sich in behördlich angeordneter Absonderung be
finden,

können in Abstimmung mit der oder dem Ausschussvor-
sitzenden an den Sitzungen eines Ausschusses durch 
Zuschaltung per Videokonferenztechnik teilnehmen. 
2Dies gilt auch für die Anhörung von Sachverständigen. 

3Geheime Sitzungen können nicht mit Videokonferenz-
technik durchgeführt werden. 4Abstimmungen in Sitzun-
gen der Ausschüsse erfolgen bei einer Zuschaltung mit 
Videokonferenztechnik durch namentlichen Aufruf des 
zugeschalteten Mitglieds oder der zugeschalteten Mit-
glieder. 5Ein durch Videokonferenztechnik zugeschalte-
tes Mitglied gilt als anwesend im Sinne des § 166 Abs. 1 
Satz 1. 6Die Einschätzung, ob ein Mitglied oder eine mit 
dem Mitglied im gemeinsamen Haushalt lebende Person 
eine Hochrisikoperson ist, trifft das Mitglied nach Rück-
sprache mit einer Ärztin oder einem Arzt selbst.

(3) Eine Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
kann die oder der Ausschussvorsitzende mit Zustimmung 
des Ausschusses auch für Sachverständige, Mitglieder 
der Staatsregierung, Vertreterinnen und Vertreter der 
Staatsregierung sowie für Petentinnen und Petenten er-
möglichen.

(4) 1Öffentliche Sitzungen werden zusätzlich als 
Echtzeitübertragung im Internet (Livestream) übertragen. 
2Öffentlich im Sinne des § 96 Abs. 1 Satz 1 und des § 138 
Abs. 1 Satz 1 sind Sitzungen auch dann, wenn der Öffent-
lichkeit Zugang ausschließlich durch elektronische Über-
mittlungswege gewährt wird.

(5) 1Die Abs.  1 bis 4 finden längstens bis zum 
31.  März 2021 Anwendung. 2Vor diesem Datum kann 
jeder Absatz jederzeit auf Verlangen eines Viertels der 
Mitglieder des Landtags durch Beschluss des Landtags 
aufgehoben werden.“ 

München, den 24. November 2020

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Ilse A i g n e r
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2126-1-6-G

Verordnung 
zur Änderung der 

Einreise-Quarantäneverordnung

vom 29. November 2020

Die Verordnung wurde nach Nr. 2 Satz 2 und 3 der 
Veröffentlichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis
terialblatt Nr.  681 vom 29. November 2020 bekannt  
gemacht. Die Begründung hierzu wurde im Bayerischen  
Ministerialblatt Nr. 682 vom 29. November 2020 veröffent
licht.

2126-1-13-G

Neunte Bayerische  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(9. BayIfSMV)

vom 30. November 2020

Die Verordnung wurde nach Nr. 2 Satz 2 und 3 der 
Veröffentlichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis
terialblatt Nr.  683 vom 30. November 2020 bekannt  
gemacht. Die Begründung hierzu wurde im Bayerischen 
Ministerialblatt Nr. 684 vom 30. November 2020 veröffent-
licht.

2129-5-1-U

Druckfehlerberichtigung

In der Überschrift des Bayerischen Klimaschutz-
gesetzes (BayKlimaG) vom 23. November 2020 (GVBl. 
S. 598, BayRS 2129-5-1-U) wird das Wort „Bayerische“ 
durch das Wort „Bayerisches“ ersetzt.
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